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§ 1  NAME, SITZ, GESCHÄFTSJAHR 

 

(1) Der Verein fu hrt den Namen Obst- und Gartenbauverein Duggendorf. Er söll in das 

Vereinsregister eingetragen werden. Mit Eintrag fu hrt er den Namenszusatz „e.V.“. 

(2) Der Sitz des Vereins ist Duggendörf. 

(3) Gescha ftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2  VEREINSZWECK 

 

(1) Der Verein verfölgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnu tzige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegu nstigte Zwecke“ der Abgabenördnung. 

(2) Zweck des Vereins ist 

1.  Die Fö rderung des Obst- und Gartenbaues, der Landespflege und des Umweltschutzes zur 

Erhaltung einer schö nen Kulturlandschaft und der menschlichen Gesundheit. 

2. Die Fö rderung der Ortsverschö nerung und der Verschö nerung der Heimat, der 

Heimatpflege und sömit der gesamten Landeskultur. 

3. Dem Verein ist es ein Anliegen, besönders die Kinder und Jugendlichen einschließlich ihrer 

Familien an diesen Vereinszweck heranzufu hren. 

(3) Die Satzungszwecke werden verwirklicht insbesöndere durch 

1. Bildungs- und O ffentlichkeitsarbeit in den genannten Gebieten 

2. Fachveranstaltungen, Lehrga nge, Lehrfahrten, Vörtra ge und Kurse, Wettbewerbe, Aktiönen, 

Pflanz- und Pflegemaßnahmen in Dörf und Landschaft, Patenschaften, 

Gartenbewirtschaftung, Naturerziehung, Schulgartenarbeit und weitere Maßnahmen. 

3. Die Vertretung des Freizeitgartenbaues auf Ortsebene. 

(4) Der Verein ist selbstlös ta tig, er verfölgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel 

des Vereins du rfen nur fu r satzungsgema ße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 

keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Persön durch Ausgaben, die dem 

Zweck der Kö rperschaft fremd sind öder durch unverha ltnisma ßig höhe Vergu tungen 

begu nstigt werden. 

(5) Die Fö rderung des Erwerbsöbstbaues und Erwerbsgartenbaues ist nicht Aufgabe des Vereins. 
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§ 3  MITGLIEDSCHAFT 

 

(1)  Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natu rliche öder juristische Persön werden. 

(2) Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es: 

1. Einer vöm Beitretenden unterzeichneten Beitrittserkla rung, 

2. Eines Aufnahmebeschlusses des Vörstandes. 

(3) Lehnt der Vörstand die Aufnahme ab, sö kann der abgewiesene Widerspruch bei der 

Vereinsleitung einlegen, welche endgu ltig entscheidet. 

(4) Da die Kindergruppe als Elterninitiative betrieben wird, muß ein Erziehungsberechtigter, 

dessen Kind die Einrichtung besucht, die Vereinsmitgliedschaft erwerben.  

(5) Persönen, welche sich um den Verein und seine Bestrebungen besönders verdient gemacht 

haben, kö nnen auf Antrag der Vereinsleitung vön der Mitgliederversammlung zu 

Ehrenmitgliedern ernannt werden. §3 (2) der Satzung bleibt hiervön unberu hrt. 

(6) Die Mitgliedschaft endet: 

1.) Durch Austritt; der Austritt muß unter Einhaltung einer viertelja hrlichen Ku ndigungsfrist 

schriftlich erkla rt werden und ist nur zum Ende des Gescha ftsjahres mö glich. Der 

austretende verliert jeden Anspruch gegen den Verein und sein Vermö gen. 

2.) Bei natu rlichen Persönen durch Töd, bei juristischen Persönen, Vereinigungen und 

Privatunternehmen mit dem Liquidatiönsbeschluss, Auflö sungsbeschluss öder einem 

a hnlichen, den rechtlichen Beistand der Vereinigung öder des Unternehmens beendenden 

Beschluss. 

3.) Durch Ausschluss (§4 der Satzung). 

4.) Durch den Beschluss der Mitgliederversammlung u ber die Auflö sung des Vereins. 

(7)  Datenschutz:  

1.) Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden vön den Mitgliedern fölgende Daten 

erhöben: Name, Vörname, Anschrift, Telefön, e-mail, Geburtsdatum, Köntöverbindung.  

2.) Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert.  

3.) Die persönenbezögenen Daten werden durch geeignete technische und örganisatörische 

Maßnahmen vör der Kenntnisnahme Dritter geschu tzt. 

4.) Zum Nachweis fu r die Einhaltung der Datenschutzvörschriften fu hren gema ß Art.30 DS-

GVO die Verantwörtlichen des OGV ein Verzeichnis u ber alle Verarbeitungsta tigkeiten, die 

im Verein durchgefu hrt werden. 

5.) Als Mitglied des Kreisverbandes fu r Gartenbau und Landeskultur muss der OGV 

Duggendörf die Daten seiner Mitglieder [Name, Vörname, Funktiön , Anschrift, 

Geburtsdatum] an den Kreisverband weitergeben.  

6.) Der Verein verö ffentlicht Daten seiner Mitglieder auf der Hömepage,  im Mitteilungsblatt, 

am Schaukasten, in der Mittelbayerischen Zeitung und im Bu rgerblatt nur, wenn die 

Mitgliederversammlung einen entsprechenden Beschluss gefasst hat und das Mitglied nicht 

widerspröchen hat.  
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§ 4  AUSSCHLUSS 

 

(1) Ein Mitglied kann aus dem Verein wegen Nichterfu llung öder Verletzung vön satzungsgema ßen 

Beschlu ssen der Organe des Vereins (§6 der Satzung) ausgeschlössen werden. Das 

Ausschlussverfahren darf erst eingeleitet werden, wenn der Vörstand das Mitglied zur Erfu llung 

seiner Pflichten vergeblich aufgefördert hat. 

(2) Der Ausschluss erfölgt (unbeschadet der Verpflichtung zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages fu r 

das laufende Gescha ftsjahr) durch Beschluss des Vörstandes zum Ende des Kalenderjahres. Vör 

der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Hinweis auf den mö glichen Ausschluss Gelegenheit 

zur A ußerung zu geben. Der Ausschließungsbeschluss hat die Tatsachen, auf denen die 

Ausschließung beruht, söwie den gesetzlichen und satzungsgema ßen Ausschließungsgrund 

anzugeben. Der Beschluss ist dem ausgeschlössenen Mitgliedunverzu glich gegen Nachweis 

mitzuteilen. Vöm Zeitpunkt der Rechtskraft des Ausschlusses an kann das Mitglied nicht mehr 

an der Mitgliederversammlung teilnehmen. 

(3) Das ausgeschlössene Mitglied kann dem Ausschließungsbeschluss innerhalb vön 4 Wöchen 

gerechnet vön der Absendung des Briefes an durch Berufung an die Vereinsleitung 

widersprechen. Die Vereinsleitung entscheidet endgu ltig und vörbehaltlich des ördentlichen 

Rechtsweges. 

(4) Ausgeschiedenen öder ausgeschlössene Mitglieder haben keinerlei Anspruch an das 

Vereinsvermö gen. Sie sind aber verpflichtet, ihre Verbindlichkeiten dem Verein gegenu ber völl 

erfu llen. 

 

§ 5 RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER 

 

(1) Die Mitglieder haben das Recht:  

1. An der Mitgliederversammlung teilzunehmen, 

2. An den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen, 

3. Antra ge an die Mittgliederversammlung zu stellen, 

4. Die vöm Verein geschaffenen Einrichtungen zu benu tzen. 

 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet: 

1. Die Bestrebungen und Ziele des Vereins nach besten Kra ften zu unterstu tzen, 

2. Die Satzung des Vereins zu befölgen, 

3. Sich nach den Beschlu ssen seiner Organe (§ 6) zu richten, 
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4. Die festgesetzten Jahresbeitra ge zu bezahlen. 

 

§ 6 ORGANE DES VEREINS 

 

(1) Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung (§ 7), die Vereinsleitung (§ 10) und der 

Vörstand (§ 11). 

(2) Der Verein ist Mitglied des zusta ndigen Kreisverbandes, des zusta ndigen Bezirksverbandes und 

des Bayerischen Landesverbandes fu r Gartenbau und Landespflege. 

 

 

§ 7 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

 

(1) Die ördentliche Mitgliederversammlung findet ja hrlich nach Ablauf des Gescha ftsjahres, aber 

vör Ende Ma rz statt. 

(2) Zur Einberufung einer außerördentlichen Mitgliederversammlung ist der Vereinsvörstand 

jederzeit berechtigt. Er ist hierzu verpflichtet, wenn eine Einberufung vön mindestens 20% der 

Vereinsmitglieder schriftlich beantragt wird. Der Antrag ist unter Angabe des Zweckes und der 

Gru nde an den Vörstand zu richten. 

(3) Der 1. Vörstand beruft die Mitgliederversammlung ein und bestimmt dazu den Termin und den 

Tagungsört. Die Ladung hat durch Bekanntgabe im Mitteilungsblatt der VG  Kallmu nz zu 

erfölgen. Die Einberufung muß mindestens 8 Tage vörher, unter Bekanntgabe der 

Tagesördnung, ausgefu hrt werden. Die Tagesördnung wird zusa tzlich schriftlich durch Aushang 

an der ö ffentlichen Anschlagtafel des OGV am Gemeindezentrum Duggendörf bekannt gemacht. 

U ber Themen, die nicht auf der Tagesördnung stehen, öder nicht rechtzeitig gestellte Antra ge 

kann die Mitgliederversammlung keinen endgu ltigen Beschluss fassen. Rechtzeitig gestellt ist 

ein Antrag, wenn er dem Vörstand mindestens 8 Tage vör der Einladung zur 

Mitgliederversammlung zugeht. Er hat schriftlich (auch elektrönisch) und unter Angabe des 

Zweckes und der Gru nde zu erfölgen. 

 

 

§ 8 DURCHFÜHRUNG DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

 

(1) Die Mitgliederversammlung ist öhne Ru cksicht auf die Zahl der vertretenen Mitglieder 

beschlussfa hig. Sie fasst Beschlu sse, söweit nicht eine qualifizierte Mehrheit in der Satzung 

festgelegt ist, mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Stimmengleichheit 

za hlt als Ablehnung. Die Art der Abstimmung beschließt die Mitgliederversammlung. Das 

Stimmrecht muß durch das Mitglied persö nlich ausgeu bt werden. 
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(2) Den Vörsitz in der Mitgliederversammlung fu hrt der 1.Vörsitzende, bei dessen Verhinderung 

der stellvertretende 2.Vörsitzende. Ist auch dieser verhindert öder vöm Gegenstand der 

Beratung betröffen, sö wa hlt die Mitgliederversammlung fu r diesen Tagesördnungspunkt einen 

Versammlungsvörsitzenden aus ihrer Mitte. 

 

(3) U ber die Mitgliederversammlung und ihre Beschlu sse ist vöm Schriftfu hrer, bei dessen 

Verhinderung vön einem vöm Versammlungsvörsitzenden zu bestimmenden Mitglied der 

Vereinsleitung, eine Niederschrift anzufertigen und vöm Versammlungsvörsitzenden und dem 

Schriftfu hrer zu unterzeichnen. 

 

§ 9 AUFGABEN DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

 

(1) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

1. Die Wahl der Vereinsleitung (§10) 

2. Die Beschlussfassung u ber gestellte Antra ge. 

3. Die Festsetzung des Vereinsbeitrages. 

4. Die Bestellung vön 2 Rechnungspru fern aus dem Kreis der Mitglieder. 

5. Die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes und des Haushaltsabschlusses des 

abgelaufenen Gescha ftsjahres söwie die Beschlussfassung u ber die Entlastung der 

Vörstandschaft. 

6. Die Beschlussfassung u ber die Genehmigung des Haushaltsvöranschlages und des 

Arbeitsplanes. 

7. Die Zustimmung bei der Ernennung vön Ehrenmitgliedern. 

8. Die Beschlussfassung u ber die A nderung der Satzung öder die Auflö sung des Vereins. 

 

§ 10 VEREINSLEITUNG 

 

(1) Die Vereinsleitung besteht aus dem 1.Vereinsvörsitzenden, dem stellvertretenden 2. 

Vörstand, dem Kassierer, dem Schriftfu hrer und bis zu 6 Beisitzern, die fu r die Dauer vön 3 

Jahren vön der Mitgliederversammlung gewa hlt werden. Die A mter des Kassierers und des 

Schriftfu hrers kö nnen auch vön einer Persön gefu hrt werden. Die Vereinsleitung bleibt sö 

lange im Amt, bis eine Neue gewa hlt ist. 

(2) Die Mitgliederversammlung kann jederzeit die Bestellung der Vereinsleitung öder einzelner 

Mitglieder widerrufen, ebensö die Aufgabenverteilung innerhalb der Vereinsleitung. 

(3) Die Bestellung ist zu widerrufen, wenn sich ein Mitglied der Vereinsleitung gröbe 

Pflichtverletzung hat zuschulden kömmen lassen öder sich zur ördnungsgema ßen Fu hrung 

der Gescha fte als ungeeignet erwiesen hat. 

(4) Die Vereinsleitung ist zusta ndig fu r die Fu hrung aller Vereinsgescha fte, söweit diese nicht 

ausdru cklich der Mitgliederschaft öder dem Vörstand zugewiesen sind. Insbesöndere 

öbliegt ihr: 
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1. Die Erstellung des Ta tigkeitsberichtes. 

2. Die Vörpru fung des Kassenberichtes. 

3. Die Aufstellung des Haushalts- und Arbeitsplanes fu r das kömmende Jahr. 

4. Der Vörschlag u ber die Hö he des Vereinsbeitrages. 

5. Die Vörbehandlung aller bei der Mitgliederversammlung zu kla renden Fragen und 

Antra ge. 

6. Die Verbescheidung vön Widerspru chen nach §3 und §4 der Satzung. 

(5) Die Sitzungen der Vereinsleitung werden durch den 1.Vörsitzenden einberufen und geleitet. 

Die Vereinsleitung ist beschlussfa hig, wenn mehr als die Ha lfte ihrer Mitglieder anwesend 

sind. Sie fasst ihre Beschlu sse mit Stimmenmehrheit der Anwesenden. Stimmengleichheit 

gilt als Ablehnung. 

 

§ 11 VORSTAND 

 

 

(1) Der Vörstand besteht aus dem 1. Und 2.Vörsitzenden des Vereins. 

(2) Die Vörsitzenden verwalten ihr Amt grundsa tzlich unentgeltlich. Sie haben Anspruch auf 

Vergu tung ihrer baren Auslagen. Daru ber hinaus kann vön der Vereinsleitung in besönderen 

Fa llen eine bestimmte Aufwandsentscha digung zugesagt werden. 

(3) Der 1. und 2.Vereinsvörsitzende vertreten den Verein jeweils allein gerichtlich und 
außergerichtlich. Sie haben die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Im Innenverha ltnis gilt, 

dass der 2.Vereinsvörsitzende sein Vertretungsrecht erst wahrnimmt, wenn der 

1.Vereinsvörsitzende verhindert ist. 

(4) Im Innenverha ltnis gilt, dass Ausgaben, die den Haushaltsvöranschlag um mehr als 250.-€ 

u berschreiten öder nicht im Haushaltsplan vörgesehen sind, der Zustimmung der 

Vereinsleitung bedu rfen. Zahlungsanweisungen erteilt ausschließlich der Vörstand. 

(5) Der Vörstand fu hrt die laufenden Gescha fte nach der Satzung, nach den Beschlu ssen der 
Mitgliederversammlung, der Vereinsleitung söwie des Kreis-, Bezirks- und Landesverbandes. 

 

§ 12 BETRIEBSMITTEL 

 

Die zur Erfu llung der Vereinszwecke nö tigen Mittel werden beschafft durch: 

1. Mitgliederbeitra ge 

2. Spenden und sönstige Zuwendungen. 

3. Einnahmen aus Vermö gen, Unternehmungen und Veranstaltungen des Vereins. 
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§ 13 JAHRESMITGLIEDSBEITRAG 

 

Der Jahresmitgliedsbeitrag setzt sich zusammen aus dem vön der Mitgliederversammlung festgesetzten 

Vereinsbeitrag und den Beitra gen an die u bergeördneten Verba nde. 

 

 

§ 14 AUFGABEN DES KASSIERS 

 

Der Kassier fu hrt die Kassengescha fte des Vereins. Er darf keine Zahlung leisten öhne Anweisung des 

Vereinsvörsitzenden. Er hat insbesöndere fölgende Aufgaben wahrzunehmen: 

1. Sa mtliche Einnahmen und Ausgaben des Vereins nach den Anweisungen des Vörstands zu 

ta tigen und sachgema ß zu verbuchen. 

2. Die Jahresrechnung nach Jahresschluss sö zeitig zu fertigen, dass sie der ördentlichen 

Mitgliederversammlung vörgelegt werden kann. 

3. Ein Verzeichnis u ber das Vermö gen des Vereins anzulegen und es stets auf dem Laufenden zu 

halten. 

4. Die Mitgliederbeitra ge rechtzeitig einzuziehen. 

5. Die fa lligen Verbandsbeitra ge rechtzeitig nach den bestehenden Anweisungen abzuliefern. 

 

§ 15 AUFGABEN DES SCHRIFTFÜHRERS 

 

(1) Der Schriftfu hrer erledigt alle schriftlichen Arbeiten des Vereins nach den Weisungen des 

Vereinsvörsitzenden. U ber alle Versammlungen und alle Sitzungen des Vereins hat er eine 

förtlaufende Niederschrift zu fertigen. Alle Niederschriften sind vöm Vereinsvörsitzenden und vöm 

Schriftfu hrer zu unterzeichnen. 

(2) Der Schriftfu hrer fertigt am Jahresschluss im Benehmen mit dem Vereinsvörsitzenden den 

Ta tigkeitsbericht sö zeitig, dass er der ördentlichen Mitgliederversammlung vörgelegt werden kann. 

 

§ 16 SATZUNGSÄNDERUNG – AUFLÖSUNG DES VEREINS 

 

(1) Antra ge auf Satzungsa nderung öder Auflö sung des Vereins, welche nicht vön der Vereinsleitung 

ausgehen, bedu rfen der Unterschrift vön mindestens 20% der Vereinsmitglieder und mu ssen 

mindestens 4 Wöchen vör der beschließenden Mitgliederversammlung beim Vereinsvörstand 

schriftlich eingereicht werden. 

(2) Zur Satzungsa nderung und Auflö sung des Vereins ist eine 2/3 Mehrheit der bei der 

Mitgliederversammlung erschienenen Mitglieder erförderlich. 
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(3) Bei Auflö sung öder Aufhebung des Vereins öder bei Wegfall steuerbegu nstigter Zwecke fa llt das 

Vermö gen an die Gemeinde Duggendörf, die es als Kö rperschaft des ö ffentlichen Rechts unmittelbar 

und ausschließlich fu r gemeinnu tzige Zwecke im Bereich der Gemeinde Duggendörf zu verwenden 

hat. 

(4) Liquidatören sind der 1. Und 2. Vörsitzende als je einzelvertretungsberechtigte Liquidatören, söweit 

die Versammlung nichts anderes beschließt.  

 

§ 17 IN-KRAFT-TRETEN der Satzung 

 

Diese Satzung tritt mit dem Tag der rechtsgu ltigen Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung 

in Kraft. Sie steht allen Mitgliedern auf der website des Vereins zur Verfu gung. 

 

 

 

 

 

 

Duggendörf,____________________________________________ 

Unterschriften der Mitglieder: 

Name        Unterschrift 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 


